
 

 

 

 Schulamt Schulgesundheitsdienste Fachschule SHL viventa  

Kreisschulpflegen Jugendmusikschule Sportamt Departementssekretariat 

 
 
Merkblatt zum Mittaghort Kilchberg 2, Modell B  
 
 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11.55 bis 14.00Uhr. 

Während der Schulferien bleibt der Mittaghort der Sekundarschule 
geschlossen. 

 
Leitung Betreuung Christa Müller-Dieng, Leitung Betreuung 
Telefon 044 481 98 88 
E-Mail christa.mueller@schulen.zuerich.ch 
 
Anzahl Plätze: 50  
 
Alter: Sekundarstufe, 1. bis 3. Klasse 
 
Angebot: Während der Mittagspause bieten wir den Schülern und Schülerinnen 

eine vollwertige Mahlzeit an. Zur Erholung steht den Jugendlichen 
einen Aufenthaltsraum mit Sofas und Sitzecke zur Verfügung. Es 
bestehen diverse Möglichkeiten zum Spielen, wie Tischtennis, 
Fussballkasten und verschieden Brettspiele. Auf dem Platz vor dem 
Mittaghort darf Fussball, Hockey, Federball, etc. gespielt werden.  

 Viele unserer Schüler nehmen über Mittag an freiwilligen Sportkursen 
unseres Schulhauses teil. 

 
Betreuung: Die Schülerinnen und Schüler können sich in den für sie vorgesehenen 

Räumlichkeiten aufhalten. Die anwesenden Hortleitenden sind 
Ansprechpersonen für Fragen, Diskussionen und Probleme und bieten 
diverse Freizeitaktivitäten an. Sobald Jugendliche sich aus den 
Betreuungsräumlichkeiten entfernen, kann die Aufsicht nicht mehr 
gewährleistet werden. Für diesen Fall entfällt jede Verantwortlichkeit 
des Betreuungspersonals. Für die finanziellen Folgen von allfälligen 
Disziplinlosigkeiten übernehmen die Schülerinnen und Schüler und 
somit Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte die volle Verantwortung. 

 
Kosten: Bargeldloser Zahlungsverkehr: Für regulär angemeldete (mit 

Betreuungsvereinbarung) Schülerinnen und Schüler Fr. 9.—und für 
Schülerinnen und Schüler, die sich spontan (Anmeldung am Vortag bis 
10.00 Uhr im Hort) anmelden Fr. 12.--. Die Kosten werden den Eltern 
vom Schul- und Sportdepartement in Rechnung gestellt. 

 
Krankheit des Kindes: Bei Krankheiten mit Ansteckungsgefahr (Fieber, Grippe, starke 

Erkältung, Kinderkrankheiten) müssen die Schülerinnen und Schüler 
zu Hause bleiben. 

 
Zürich, Juni 2014  
 


